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FOR BAUTEN UND TECHNIK 
1011 Wien 
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Anfrage Nro956 des AbgoPölz und 
Genossen betreffend den Wortlaut 
eines Kaufvertrageso 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
DroAlfred MALETA 

Parlament 

1010 Wie n 

91g IA.B. 
b""· ___ _ 

c::u 156 jJ. 
rräs. 2mlJ!JJ_?_?!Jft~8 . 

;;; r {-t .. v 0J 
I 
I , 

Auf die Anfrage 9 welche die Abg.pölz und Genossen 

in der Sitzung des Nationalrates vom 1JoNovember 1968 betreffend 

Wortlaut eines Kaufvertrages an mich gerichtet haben, beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

Im Bereiche des Übungs-und Schießplatzes Ortnerhof 

bei StoMichael musste eine im Eigentum der römokatho Pfarr-

pfründe StoMichael stehende 9 3740m2 große Grundfläche die eine 

Enklave bildete p erworben kerdenoDies deshalb p weil ein ordnungs

gemäßer Übungs-und Schießbetrieb des Bundeshewres durch diesen Fremd

büsitz gestört worden wäreo Der Kau.fpreis betrug S 25.000 0 --

2 das sind rdo S 6 g 70/m 0 

Der Wortlaut des Kaufvertrages ist in. ein~r Fotokopi-e' 

angeschlossen", 

5" Beilage IW 

Der Bundesminister: 

4
11

' 

t":,. 1, 

------------------------~----- ) 
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'~"." . 1"" -. h ''''. ., 1 , ,;~) -L .•. .: <J ~-" .. ~ :; 1:(trn.l)\~~ J.r".""::·1rj:(~ 

~\ .... e:'ntw8.y·tet 

ahg6>aohlossen zwisohen der Republikös'torreieh? vOl"tre'ten. 

dttr.qh das Bundssministerium ffuo Bautefl. 1.lnd Teohntk~ ei.nfJr-
. . 

$Bits und der röm:i.sch katholischen P:faJ.':c'pfl~ü.llde Si.;., Michael 

in 'ObBI'\'2it'iii.-9r"Ji!cu"'k, "'.T~rtreten duy'ch den hoc!YiJUrdig::;'te:n Hel~ 

Aht11T'äses Koloman HOLZINGER der BSl~·d..i.kti/.lel·abtei Adiliont 

und den hochwLirdigen He:t&rn Pater P'rior Dr .. Hilüebert TAUSCH I 

Lasten: --

~ .... 
1..1 \,I" 

§ 1 

Die riSmisoh katholif.lch~: Pt~>rrp:i}l·ih-1.dQ 

Mioha.el in Oberfrteiorm~:r.k ·verka.uft und 

u'oel"ßibi unddü~ Republilt Öot8!"raich kauft und 

~lbel"nimmt die Ps,rzelli3 Ih:"g 148 Wiese! V{}l!1 Gt~t?5""" 

beats.!'}.de der Lsndta:tollj.~gai'l.s0haft EZ ... 769 ru~ t 
H:Wlter.lainsaeh im Ausmaße von 3740 m2, wie $ie 
lie(;f'G und steht, mit allen Rvcht{-)n~ welchG- die 

Verkäuferin besitzt und aU~lc1U\.roel1 'be:::-8chtigt ist # 

§ 2 
.A·ls Kau1'preis wird. ein Bet:rag von S 25 .. 000.

(1~W .. zwa."lzigfttnt'taulScnd S:chilling) ~!~)reil1lntrt t 

Der Kaufpreis i~t· innerhalb vor!. 14 'ragen 

l'-sch beiderseitiger Untel"fs1·'tigung des gegun

ständlichen Kaufvertrages auf das Konto 899/2 
.bei der Volksbank Rottel1.f!lanll zu übe.rVl~isen. 

§ :; 

Das Kaufobjekt wir~. 'fre:1 VOl"! jeder 

bUchel"lichen und auEerbücherlichen Last an die 
:Käuferin Ubergebe·~. B~{ Niehtsrfi.iJ:.lUi .. 'lg dieser 

Verpflichtung ist die Kätiferin berechtigt, die 
~a8tenfreistellung auf Rechnung der Verkäufer~~ 

selbst durchzuführen. 

, 
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Übergabe _}lnd 
Q,b ern::;. hme : 

Gewä.~rlet
·stuni;.. ..•. 

Kosten: --

§ 4 
Das Kaufobjekt geht mit dem Tagede!' 

Entrichtung des Kauipr'eises in den physj_schen 

Besitz der Käuferin über o Ab diesem Tag trägt 

die Käuferin alle IJasten und Gefahr und ge

bühren ihr alle :t~rträgnisse 0 

Die vom Kaufgegenstande zu entrichtenden 

"öffentlichen Abgaben, Steuern und sonst:tgen 

GebWu'en aller Art sip.d vori der Käuferin ab dem 

~em Tage der Entrichtung des Kaufpreises 

"fO+ß~:nqefl Mcnatsers.tenz;u.,,_,~rac%en ... 

§ 5 
Die Käufer'in~h'a't die "K~ufliegenschaft 

besichtigt und leistet die Verkäuferin keine 

'Gewähr für eine bSGt1,mmte Bei':ichaf'fenheit oder 

. Ver'wendbarkeit des-angegebenen Ausmaßes .. 

§ 6 
'Samtliehe mit der Errichtung und grund

-!, bü6herllChen DurGhfli.hi"~trig' dieses Vert'rages 

,- ZU1~ Vorschreibunr ,gelangenden Kosten und Ge-

~ L_ :;"; ,~;biibren trägt~ die ~Re-:püblik, Österreich" 
... '." 

~. • I '. :-~ 

,'"e, ,. Die nepublik Österreich nimmt für das 

in' ihr Eigentum übergehende' Grundstück die 

'Befreiung VOrl ;de-r -Entrichtung der Grunder

:::werbsteuer gemäß§' 4, Abs .. l, Ziff .. 5, 1it. 

a) desGrunderwerb~teuergesetzes 1955, 
BGBl..14o/1955, in AnsIlruch .. 

Die Kosten einer etvJa.igen Lastenfrei

,::.' .-stellung werden von der Verkäuferin getragen. 

§ 7 
Einverlei
bungsklausel: 

Die römisch katholische ?farrpfründe 

St~ Michael in Obersteierrr~rk erteilt hiemit 

ihre ausdrückliche Einwilligung, daß auf 

Grund dieses Kaufvertrages ohne ihr weiteres 

Wissen und Zutun, jedoch nicht auf ihre 

,I . 
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, 
.' 

Grundverkehrs-· 
behördl'iche . 
.9-_ en~ hmig~..:.. 

, -
'f ' 

Vertra,2;Sa.us
f1erti~.ß.: .. -

Ko.sten das Gr1JJ1dstück Nr. 148 'Nü~se vom Guts-

b.es-tallde der Lanatgfelliogenschaft EZ ~ 769 
KG jO Hinte:c-~insach lastenf're i a.bgeschriaben 

ulld der EZ .;1 :irJ.,T.<;?liegend inder Kr:L. Hinter

lai:r ... :3ach, in. welcher das E igehtumsl'echt 

."zugtUls·ten der Republik Österreich - Bur.tdes

ge'bäud0ver~ilaltullg 11' einverleibt ist, 

zugaschl.'ieben worden kann,;" 

.... : 

§ 8' , 

Die vertragsschließenden Teile ver
zichten auf das Recht, diesen Vertrag wegen 

Verletzun.g über die Hälfte des wahren 

Wertes anzufechten .. 
, :' 

§-9 

Das Bundesl'llinisterium für Bauten und 

Technik bescheinigt, daß das kaufgege'n

tJtä:;.'1dliche Grw"1dstüok flir ,Zv/ecke der Rohe i.ta-

VG4'W3:1tV,ng; el~\lij'orben wirCi. .. ; Der Abschluß deß 

,gegenständlichen Kaufvertrages -bedarf daher 

gemäß § 3~ 1it" a)Ziff.l) des GrUl'ldVeT-

,:kehrsgesetzes f\irdas Land Stei.ermark vom 

18 .. 6 .. 1954, LGJ31.Nr.~ 24· nicht der Zustimmung 

der.,zust~digen Grundverkehrskommission .. 

§ ·'10 

'.Der 'gegenständliche ·Kaufvertrag bedarf 
zu seiner Rechtsgültigkeit der Zu-

Ordinariates in Graz. 

§11 

Dieser Vertrag -",ird' in zwei Gleich-

von denen eine füx 

, J 
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die römisch lcatholische ?farrpfründe 

St. Michael .: )'\ 
.1.- .. Obersteie:crr.ark und die 

andere für die Republik Österreich 

'bestim.rn.t ist" 

",~dm()nt p am .8. Sänner 1968 . 
. ' ... 

W' i e n,am 29"Jär.uier- 1968 

Die Käuferih:" 
Für den BU:Ö.d€srlt.tnister: 

Die. Yerkäuferi.n: 
+'I(oloman Holzinger 

Abt eho. (WH. ninl.In~. W~ICHSELBAUMFR) R.S. 
'., Benedektinerabtei Dr~ P. Hildebert TauGch 

Prior eh. RS Republik Öaterreich Admont 
Br1fBuT 

S 15.-- Stempelmarke 
R.S. 
Dr~ tTohann Pfeifer 
öffentliCher Notar 
Liezen, Steierlnci.rk 

Die Echtheit der 'llorstehenden Pertif:;ungen des hochl·lürdi.gsten 
Herrn Prälaten Koloman Hol~~ü1ger, Abt des Benedikt:inerstiftes 
Admont' in Adl1lol1t, Sti:ftsgebäude, und deS hoch""iirdigen Herrn 
Doktor Hildebert Tausch, Prior des Stiftes, ebenda, beide 
namens des Benediktinerstiftes Admont in Admont, wird be
stätigt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~. - - - - -
Admon t, am achten 'Januer Eintausendneunhlli"ldertachtund
sechzig (8.1.1968). - - - - - -~~ - - - - - - - - - - - -

~ :- ....". 

R.S. 
Dr. JOh8.rul Pfeifer 
öffentlicher Notar 
Liezen, Steier~ark 

Dr. Pfeifer Joh'nn 
öffentlicher' Notar 

, ·eh. 
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